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Abschnitt 3.1

Plan zur Verkehrsanordnung

Signalisation und Markierung

mil

daf

03.09.2025

30 x 126 cm

02.10-4.1
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Im vorliegenden Plan sind die Signalisationen und Markierungen der damit verbundenen Verkehrsanordnung dargestellt. Im weiteren
Projektverlauf sind geringfügige Anpassungen an Signalisationen und Markierungen möglich. Massgebend ist der Verfügungst

Bauliche Massnahmen
Gebäude

Baum

Verkehrsbeleuchtung / Kandelaber

Fahrbahn
Gehweg

Kiesrasen
Pflästerung

Oberflächen:

Ein- / Ausgang
Zu- / Ausfahrt

Legende

Sichtbare Objekte / Möblierung:

ProjektiertBestehend Abbruch

Markierung

Signalisation

Signalisation + Markierung
ProjektiertBestehend Abbruch Lage neu

Lichtsignalanlage
Fahrleitungsmast

Abbruch durch
Drittprojekt

Drittprojekt


